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Die Haflinger Pferde UELN (Universal Equine Life Number) ist alphanumerisch = 12 Ziffern und 3 

Buchstaben 

Recht auf Vergabe einer UELN für die in der Schweiz geborenen Fohlen 

Die Erst-Registration der Fohlen ergibt das „Haflinger-Pentagon“ als 

Dachorganisation der Haflingerpferde. 

Die auf dem agate-Portal tätige Firma der Identitas AG, Betreiberin der Tier-Verkehrs-

Datenbank (TVD), beansprucht für sich die Vergabe für die in der Schweiz geborenen Fohlen 

die Erst-Registrations-Herkunfts-UELN (Universal-Equide-Life-Number) ist ungernügend ! 

ist Falsch, muss ersetzt werden. 

7 5 6 0 1 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9-mal Fragezeichen! 

 

Der TVD (Tier Verkehrs Datenbank) Nummer 756‘018 fehlt die Zuordnungsmöglichkeit der 

neun weiteren Zahlen, damit diese als UELN gelten kann. Es sind dies: 

1.Das Erkennen der 5 Sektionen der Rasse = AAG-AAP//BCP-CXP//CXE-CXR 

7 5 6 0 1 6 A A P ? ? ? ? ? ? 

 

2.Die laufende Zahl aus der die Anzahl der Erst-Registrationen der Rasse gelesen wird 

7 5 6 0 1 6 ? ? ? 1 6 5 0 ? ? 

 

 

3.Die sehr wichtigen zwei Schlusszahlen, die das Geburtsjahr des Fohlens wiedergeben 

7 5 6 0 1 6 ? ? ? ? ? ? ? 2 4 

 



 
-------------------------------  Haflinger-Pentagon  -------------------------------- 

Als Beispiel, die Haflinger Pentagon UELN (Universal Equine Life Number) 

von Txx 1650 18 As de Jolimont  

7 5 6 0 1 6 A A G 1 6 5 0 1 8 

 

Die ausführliche, den Anforderungen entsprechende Version (einer echten UELN), ist in der 

Homepage über die Ursprungs-Zucht-Buch-führenden Rassezucht- Organisationen, 

www.dhuzb.ch, nachzulesen. 

 

Für alle Sektionen der Haflinger Rasse ist neu, anstelle von 0.00% und 0.0% OX-arabo 

Fremdblut: 

AAG Txx rein-erbig ab 1920 ohne Fremdblut Einkreuzung. 

AAP Tha rein-gezogen ab 1920 ohne Fremdblut Einkreuzung. 

BCP sTox 0.0% bis 1.56% OX-arabo Fremdblut. 

CXP FNox 1.57% bis 12.5% OX-arabo Fremdblut. 

CXE FNox  Edelblut, ab 12.6% bis 25% OX-arabo Fremdblut. Optisch gleich wie Sekt. AAG 

CXR Register für Rassekreuzungen (ausserhalb der „Haflinger“ Pferderasse) 

 

Speziell für die Rasse Haflinger (welche drei UZB-führende Sektionen: 

 
ausweist und die -     der züchterischen Freiheit entsprechend - auf fünf Rassezucht-

Sektionen erweitert werden muss), ist eine korrekte UELN nur mit einer alphanumerischen 

Zusammenstellung möglich! 

 

Die Forderung der Umbenennung, der von der Tier-Verkehrs-Datenbank (TVD) zugeordneten 

Nummer (756‘018 mit neun Ziffern ohne Zuordnungsmöglichkeit) ist ab sofort als TVD-

Nummer der zentralen Datenbank zu benennen = Nummer der Tier Verkehrs Datenbank. 

 

Das Haflinger Pentagon offeriert die Auswechslung der Tier Verkehrs Datenbank UELN 

Nummer für Haflinger Pferde auf Gesuchs-Antrag mit Herkunftsbestätigung als 

alphanumerische-Haflinger-Rasse-UELN die als solche offiziell von der TVD-agate-Identitas 

AG zu akzeptieren und im schweizerischen Equidenpass der Rasse Haflinger korrekt zu 

benennen und einzudrucken ist.  

 

Im Anhang der UELN sind die verifizierten Mikrochips und TVD-Nummern aufzuführen. 

Die angegebenen Korrekturen, zur UELN-Vergabe entsprechen der Rechtsordnung,  

wie diese in den Verordnungen über die Tierzucht den Rassezucht-Verbänden abverlangt 

wird. 

 

Dies ist ein Dringlichkeitsantrag. Wir erwarten ihre Stellungnahme innert zehn Tagen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhuzb.ch/


 
-------------------------------  Haflinger-Pentagon  -------------------------------- 

Auszug aus der Tierzuchtverornung vom 12. Mai 2010 
 

1a. Abschnitt:114 Kennzeichnung und Registrierung von Equiden 
 

Art. 15f148 Vereinbarungen mit im Ausland anerkannten Organisationen 
1 Führt eine Zuchtorganisation mit Sitz in der Europäischen Union ein Herdebuch für 
Equiden einer bestimmten Rasse und ist ihr Tätigkeitsgebiet gestützt auf Artikel 13 
Absatz 2 der Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012149 auf die Schweiz 
ausgedehnt worden, so kann das BLW mit dieser Zuchtorganisation für die Tiere der 
betreffenden Rasse eine Vereinbarung für die UELN-Vergabe, für die 
Passausstellung oder für beides abschliessen.150 

2 In den Vereinbarungen werden die Meldepflichten nach Artikel 15e Absatz 6 
geregelt.151 

148 Eingefügt durch Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859). 

149 SR 916.310 

150 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 697). 

151 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Dez. 2015 
(AS 2015 4255). 

 

 

 

       Mit freundlichen Grüssen 

       Haflinger Pentagon 

 

iV.: 

 

       Hansruedi Vonlanthen 
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